
Die Schulen im Justizvollzug
sind seit vielen Jahren »Stief-

kinder« des fachlichen und öffentli-
chen Interesses aber auch der
Kriminal- und insbesondere Straf-
vollzugspolitik. § 38 StVollzG
nennt zwar den Unterricht, gem. 
§ 155 Abs. 2 StVollzG ist die erfor-
derliche Anzahl u.a. auch von
Pädagogen vorzusehen und natür-
lich sind auch die LehrerInnen
gem. § 154 Abs. 1 StVollzG zur

stizvollzug im Laufe der letzten 20
Jahre einiges an Literatur zusam-
menkam und insbesondere die
Zeitschrift für Strafvollzug kürz-
lich einen diesbezüglichen The-
menschwerpunkt publizierte, hat
es doch den Anschein, daß viele
sozialwissenschaftlich im Laufe
der letzten Jahrzehnte neu disku-
tierten Fragen konzeptionell nicht
oder nur vereinzelt über das Enga-
gement einzelner Lehrer in die
Praxis des Schulunterrichts im Ju-
stizvollzug Eingang fand. Neue
Methoden der Erwachsenenbil-
dung, Lebenslagenbezug, Entstig-
matisierungsperspektiven, aber
auch die Änderungen der Ziel-
gruppe selbst haben sich nicht auf
die Entwicklung spezifischer Cur-
ricula ausgewirkt.

Ausbildungs- und Fortbildungs-
möglichkeiten empfinden die Leh-
rer im Strafvollzug selbst als man-
gelhaft und die Datenlage hin-
sichtlich des Bildungsbedarfs,
spezifischer Möglichkeiten und
Methoden ist katastrophal. 1993
wurde von den Autoren zum
Zweck der Bedarfsanalyse eine
bundesweite Erhebung zur Situati-
on und der Entwicklungsmöglich-
keiten des Schulunterrichts im Ju-
stizvollzug bei allen Landesjustiz-
verwaltungen durchgeführt.
Ergebnis war ein buntes Bild – die
Daten können hier im einzelnen
nicht präsentiert werden. Neue
Länder, in denen es noch keine
Stellen für Lehrer gab, viele unbe-
setzte Stellen in den alten Bundes-
ländern, Quoten von mehreren 100
Gefangenen pro LehrerIn und vie-
le Zusatzaufgaben der Lehrer laut
Geschäftsverteilungsplan prägten
das Bild. Häufig erreichten die
schulischen Angebote aber auch
offensichtlich nicht die Zielgrup-
pen.

Am Bedarf kann es keinen
Zweifel geben angesichts der Tat-
sache, daß beispielsweise ein Drit-
tel der 1991 aus dem Berliner
Strafvollzug Entlassenen über
keinerlei Schulabschluß verfügten
und diese Quote im Jugendstraf-
vollzug, bezogen nur auf die nicht
mehr Schulpflichtigen, fast 50
Prozent erreicht (eigene Erhe-
bung).

Unterschiedlich, aber häufig
problematisch und von den Leh-
rern kritisiert ist die Fachaufsicht
organisiert – Justiz- und Schulver-
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unter Beachtung des Strafvollzugs-
gesetzes kein abgeschlossenes Sy-
stem. Mit der Zunahme der Kon-
takte erhöht sich auch die Gefahr,
daß Drogen in die Anstalt einge-
bracht werden.

Die Zahl der Drogentoten ist im
Vollzug im Vergleich zu denen
außerhalb des Vollzuges geringer.
Dies läßt die These zu, daß im
Vollzug nicht in dem Umfang wie
in der Freiheit harte Drogen konsu-
miert werden.

Es gibt keine Untersuchungen
darüber, welche Auswirkungen die
Vergabe von Einwegspritzen auf
das Angebot von Drogen im Voll-
zug hat. Ebensowenig ist bekannt,
wie sich die Vergabe unter engen
räumlichen Bedingungen und einer
Vielzahl von Menschen auf eng-
stem Raum auf die Angebote (§ 35
BtMG, Methadonprogramm, Auf-
nahme in den offenen Vollzug, Vor-
bereitung auf die Entlassung) aus-
wirken.

Die Ausgabe von Spritzen im Ju-
stizvollzug dürfte sowohl für die
Gefangenen als auch für die Be-
diensteten das Signal setzen, daß
die Drogen letztlich »freigegeben«
sind. Strafanstalten mit ihrer Viel-
zahl unauflösbarer Widersprüche
bedürfen klarer Zielvorgaben.

Die vollzugspolitische Zielvor-
gabe besteht indes darin, im Rah-
men des Strafvollzugsgesetzes dem
Einschmuggeln von Drogen in die
Anstalt möglichst effektiv entge-
genzuwirken, drogenabhängige
Gefangene unter Ausnutzung der
gesetzlichen Möglichkeiten mög-
lichst bald in freie (stationäre und
ambulante) Therapieeinrichtungen
zu vermitteln und mittels des Me-
thadonprogramms Perspektiven für
eine vorzeitige Entlassung zu ent-
wickeln.

Nach Überzeugung der überwie-
genden Anzahl der Vollzugsprakti-
ker ist die Ausgabe von Spritzen
im bremischen Justizvollzug zur
Zeit nicht zu verantworten. Dies
bedeutet nicht, daß diese Entschei-
dung im Licht neuer Erkenntnisse
nicht laufend überprüft werden
müßte. Dabei würde allerdings zu
berücksichtigen sein, daß bisher in
keinem anderen Bundesland Sprit-
zen an drogenabhängige Gefange-
ne verteilt werden. Es liegen auch
keine Erkenntnisse  darüber vor,
daß in anderen europäischen Län-
dern oder darüber hinaus Spritzen

im Strafvollzug an drogenabhängi-
ge Gefangene ausgegeben werden.

In der JVA Bremen-Oslebshau-
sen werden in der Regel ca. 50 Ge-
fangene substituiert. Durch die
Substitution war es möglich, dro-
genabhängige Gefangene in den of-
fenen Vollzug zu übernehmen und
in Entlassungsvorbereitungspro-
gramme zu integrieren. Dieses hat
sich insgesamt positiv in der JVA
Bremen-Oslebshausen ausgewirkt.
Es wäre deshalb aus vollzugspoliti-
scher Sicht das »falsche Signal«,
wenn von der im Drogenhilfeplan
1993 beschriebenen Konzeption,
keine Spritzen an drogenabhängige
Gefangene auszugeben, abgewi-
chen  würde. Der Senator für Justiz
und Verfassung hat nach der Som-
merpause 1993 eine kleine Arbeits-
gruppe eingesetzt, die sich u. a. mit
folgenden Fragen befassen soll:
• Auswirkungen der Ausgabe von

Einwegspritzen und Desinfekti-
onsmitteln im Justizvollzug

• Wie kann dem Drogentod im
Vollzug und nach Entlassung

Schulausbildung 
im Vollzug
Am Fachbereich Rehabilitationswissenschaften der
Humboldt-Universität zu Berlin soll ein Studien-
gang für ›Lehrer in Einrichtungen des Justizvollzu-
ges und Rehabilitationseinrichtungen für Erwach-
sene‹ eingeführt werden.

Heinz Cornel/Helfried Teichmann

LEHRERINNEN IM JUSTIZVOLLZUG

entgegengewirkt werden?
• Auswirkungen der Vergabe von

Methadon im Justizvollzug.
Die in dem Drogenhilfeplan er-

wähnte Arbeitsgruppe, der Vertre-
ter des Vereins Kommunale Dro-
genpolitik, der Aids-Hilfe Bremen,
des Hauptgesundheitsamtes Bre-
men, der Justizvollzugsanstalten
und des Senators für Justiz und
Verfassung angehören, haben sich
gemeinsam mit Ärzten, Anstalts-
beiräten und Insassenvertretern
während eines ganztägigen Hea-
rings mit der Problematik der Ver-
gabe von Einwegspritzen an dro-
genabhängige Gefangene befaßt. 

In einem der nächsten Hefte
werden die Ergebnisse dieses Hea-
rings eingehend dargestellt.

Hartmut Krieg, Abteilungsleiter
für Justizvollzug, Soziale Dienste

der Justiz und Entwicklung von
ambulanten Alternativen zum

Freiheitsentzug beim Senator für
Justiz und Verfassung im Lande

Bremen

Zusammenarbeit aufgefordert.
Aber im Verhältnis zum Ansteigen
der Stellen für Sozialarbeiter und
Psychologen, teils auch der Werk-
stätten, hat sich im Bereich des
Schulunterrichts wenig getan. Im
Gegenteil – durch den Ausbau an-
derer Fachdienste hat sich anschei-
nend ein Bedeutungsverlust erge-
ben.

Obwohl natürlich auch zu den
Fragen des Schulunterrichts im Ju-
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Kriminalitätsprävention bedeu-
tet Verbrechensverhütung und

Abbau von Kriminalitätsfurcht
durch Einflußnahme auf Gesell-
schaft (primäre Prävention), poten-
tielle Täter und Opfer (Risikogrup-
pen, sekundäre Prävention) und auf
Menschen, die straffällig oder Op-
fer von Straftaten geworden sind
(tertiäre Prävention zum Schutz vor
Rückfall und Wiederholung). Der
Erfolg von Vorbeugungsprogram-
men ist davon abhängig, ob es ge-
lingt, die Entstehungszusammen-
hänge von Kriminalität zu
erkennen, sie aufzuarbeiten und
»gegenzusteuern«. Da es die (einzi-
ge) Kriminalitätsursache nicht gibt,
reichen die Erklärungsansätze von
einzelnen Faktoren (ätiologischer
Ansatz) bis zur Tätigkeit der In-
stanzen strafrechtlicher Sozialkon-
trolle (Labeling Ansatz), vom indi-
vidualbezogenen Mikroansatz bis
zum sozialstrukturellen und gesell-
schaftstheoretischen Makroansatz.
Alltagsvorstellungen und Krimina-
litätsvorverständnisse fließen häu-
fig in die Erklärungen mit ein.

Hier setzt die Arbeit der Hessi-
schen Sachverständigenkommission
für Kriminalprävention an. Zweck
und Ziel ist es, »Bedingungen zu
schaffen, um eine vorurteilsfreie öf-
fentliche Diskussion der Frage nach
einer effektiven Kriminalitätsvor-
beugung zu ermöglichen«.

Aufgaben sind die
1. Entwicklung von Präventions-

programmen, die geeignet sind,
Menschen vor Kriminalität zu
schützen und zu einer Reduzie-
rung von Kriminalitätsangst
führen können.
Dabei ist namentlich an Pro-
gramme zur Reduzierung von
Tatgelegenheitsstrukturen/-an-
reizen zu denken, insbesondere
• zur Vermeidung von Gewalt

auf öffentlichen Straßen und
Plätzen sowie im öffentlichen
Nahverkehr;

• zur Vermeidung von Gewalt
gegen Frauen und Kinder;

• zur Vermeidung von Krimi-
nalität im Zusammenhang
mit der Integration von aus-
ländischen Bevölkerungs-
gruppen, Übersiedlern und
ethnischen Minderheiten;

• zur Vermeidung von Drogen-
kriminalität, Vandalismus,
politischen Extremismus.

2. Beratung bei der Umsetzung
von Präventionskonzepten auf
kommunaler Ebene;

3. Einbindung der Kriminalitätsvor-
beugung in die Unterrichts- und
Erziehungsarbeit in den Schulen.

4. Zusammenführung von Perso-
nen und Institutionen aus unter-
schiedlichen beruflichen Berei-
chen und Aufgabenfeldern, die
zur Kriminalprävention beitra-
gen können.

Prävention wird als eigenständi-
ger Bereich der Kriminalpolitik
verstanden. Sie ist weder auf indi-
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waltungen sehen sich inhaltlich
(zu recht) jeweils nur teilkompe-
tent und schieben sich den Bereich
gegenseitig zu.

Die Pädagogik setzt oft nur an
am Gefangensein als organisatori-
scher Rahmenbedingungen. Ver-

wendet werden teils – mangels Al-
ternativen – Schulkinderbücher.
Ein Ansetzen an konkreten Le-
benslagen und -erfahrungen, ein
Verbinden von aktuellen Interes-
sen, sozialem Lernen und Bil-
dungsangeboten ist meist nicht
möglich. Erfahrungen der Rehabi-
litationspädagogik und Erwachse-
nenbildung fließen kaum ein. Die
Lehrer im Vollzug bemängeln –
das zeigt eine ebenfalls im Rah-
men der Vorbereitung des Modell-
projekts von Frau Dr. Dietze der
Humboldt-Universität durchge-
führte Befragung – ihr eigenes ge-
ringes Vertrautsein mit Fragen der
Kriminologie, Kriminalpolitik,
Pönologie und Sozialpädagogik,
aber auch ihre Isolation in den Ju-
stizvollzugsanstalten und deren
sozialem Umfeld.

Am Fachbereich Rehabilitati-
onswissenschaften der Humboldt-

Universität zu Berlin soll deshalb
ein Studiengang für Lehrer in Ein-
richtungen des Justizvollzuges und
Rehabilitationseinrichtungen für
Erwachsene zunächst als Modell-
versuch eingerichtet werden. Der
Studiengang soll als grundständi-

ges und Aufbaustudium
angeboten werden –
auch für Praktiker, die
bereits im Justizvollzug
tätig sind. Der Modell-
versuch wurde von der
Berliner Justizverwal-
tung angeregt und hat
inzwischen auch in an-
deren Landesverwaltun-
gen sowie bei einigen
LehrerInnen und Studie-
renden Interesse gefun-
den. Schwierig ist auch
hier die Koordination
und Kooperation mit den
Schulverwaltungen, da
die Akzeptanz eines Stu-
dienabschlusses Di-
plom-Rehabilitations-
pädagoge durch die
Schulverwaltungen von
entscheidender Bedeu-
tung ist. Hier sind z.Z. –
zumindest in Berlin –
die höchsten Hindernis-
se, weshalb sich auch
der Start des Modellver-
suchs zunächst verzögert
hat.

Teil des Modellpro-
jektes ist selbstverständ-
lich eine wissenschaftli-

che Begleitung, für die Frau Dr.
Dietze als erfahrene Rehabilitati-
onspädagogin mit Erfahrungen als
Lehrerin im Strafvollzug gewon-
nen werden konnte. Im Juni 1994
wird ein Expertengespräch an der
Evangelischen Akademie in Ar-
noldsheim stattfinden, zu dem
bundesweit eingeladen wird. Neue
Kriminalpolitik wird über den
Fortgang und die Ergebnisse des
Modellversuchs berichten.

Prof. Dr. Heinz Cornel lehrt
Jugendrecht, Strafrecht und
Kriminologie an der Alice-

Salomon-Fachhochschule Berlin
und ist Redaktionsmitglied der

Neuen Kriminalpolitik.

Prof. Dr. Helfried Teichmann ist
Dekan des Fachbereichs Reha-

bilitationswissenschaften der
Humboldt-Universität zu Berlin.

Modell mit
Perspektive?
Nach Vorbildern in Dänemark, Frankreich und den
Niederlanden werden jetzt auch in den einzelnen
Bundesländern regionale und kommunale Präven-
tionsräte gebildet. Anfang 1994 sind von der Sach-
verständigenkommission für Kriminalprävention
der Hessischen Landesregierung Wege der Krimi-
nalitätsvermeidung aufgezeigt worden. Rechts-
staatliche Sensibilität ist gefordert.

Bernd-Rüdeger Sonnen

PRÄVENTIONSRÄTE
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